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Zuletzt wurde (wieder einmal) ein Fall 
vor der Gleichbehandlungskommis-
sion verhandelt, bei dem zwei indisch-
stämmige Männer nicht in einen Club 
eingelassen wurden. Anfänglich wurde 
das damit begründet, dass „nur Stamm-
gäste“ erwünscht seien. Nachdem aber 
offenkundig auch andere Gäste das erste 
Mal da waren und unbeanstandet ein-
treten durften, wurde es auf die Reservie-
rung geschoben. Als sich schließlich im 
Nachgang vor der Gleichbehandlungs-
kommission auch das als Unwahrheit 
herausstellte, wurde von dieser eine 
Diskriminierung aufgrund ethnischer 
Herkunft festgestellt.

Das Interessante und für Laien 
manchmal Überraschende an dem Dis-
kriminierungsverbot ist: Es gilt nicht 
(umfassend) für Private und Unterneh-
men, also Gastronomen. Der Staat und 
alle öffentlichen Körperschaften dürfen 
zwar gar nicht diskriminieren; diese 
müssen also Gleiches gleich behandeln 
(und Ungleiches ungleich) und jeweils 
nach sachlichen, also für den jeweiligen 
Entscheidungsfall rationalen Argumen-
ten unterscheiden.

Private konnten hingegen ursprüng-
lich „nach Herzenslust“ diskriminieren, 

also in jeder erdenklichen Weise, soweit 
sie nicht allgemeine strafrechtliche oder 
zivilrechtliche Vorschriften dabei ver-
letzen. Eine erste Einschränkung kam 
dann 1979 (noch unter Bundeskanzler 
Kreisky), als verboten wurde, Männer 
und Frauen für gleiche Arbeit ungleich zu 
bezahlen.

Infolge gilt das „Bundesgesetz über die 
Gleichbehandlung“ (GlBG), das (nur!) in 
der Arbeitswelt jegliche Diskriminierung 
aufgrund Geschlechts, ethnischer Zuge-
hörigkeit, Religion, Weltanschauung, Al-
ters oder sexueller Orientierung verbie-
tet. Diskriminierung meint dabei immer 
unsachliche Ungleichbehandlung. Um-
fassend gilt es zwar nur in der Arbeits-
welt, in § 31 wird dies jedoch wie folgt 
erweitert: „Aufgrund des Geschlechts 
(…) oder der ethnischen Zugehörigkeit 
darf niemand unmittelbar oder mittelbar 
beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen, die 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich Wohnraum, diskriminiert 
werden.“ Also, aufgrund Geschlechts 
oder ethnischer Herkunft darf niemand 
bei Waren oder Dienstleistungen (inkl. 
Clubs, Restaurants etc.) schlechter ge-
stellt werden. Eine Diskriminierung nach 
Stammgast-Qualität oder nach Alter  
(z. B. Ü30-Party) ist hingegen für Private 
(Gastronomen bei ihren Gästen) genauso 
zulässig wie eine Diskriminierung nach 
Weltanschauung („keine Kommunisten“) 
oder Haarfarbe („nur Blonde“). Klingt 
komisch, ist aber so. •
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Startschuss zur
Landjugend
Winzertrophy
Ab sofort können sich ambitionierte 
Jungwinzer:innen für die Land-
jugend Jungwinzertrophy 2024, 
powered by Vinaria, anmelden. Offen 
für junge Weinmacher von 16 bis 27 
Jahren in vier Kategorien:

•  Grüner Veltliner Klassik

•  Weißwein Klassik Sortenvielfalt

•  Weißwein Gehaltvoll

•  Rotwein

Die Weißweine der Klassiklinien müs-
sen aus dem aktuellen Jahrgang 2023 
stammen, bei gehaltvollen Weiß- und 
Rotweinen stehen die Jahrgänge 2023 
bis 2020 im Fokus. Die Anmeldefrist 
endet am 21. April 2024.

Jury & Publikumswertung
Ermittelt werden Sieger und Fina-
listen in einem Bewerb aus Vor- und 
Finalverkostung sowie persönlicher 
Präsentation der Weine durch die 
jungen Winzer im Finale. Die Be-
wertungen durch eine Fachjury in 
Blindverkostung erfolgen nach dem 
bewährten 20-Punkte-System, dazu 
kommt eine Publikumswertung. Die 
Finalrunde steigt am 2. Juni 2024 in 
der Weinbauschule in Krems. „Der 
Gesamtsieger dieses Wettbewerbs 
wird zum Landjugend-Jungwinzer 
2024, powered by Vinaria, gekürt“, 
erläutern die beiden Landjugend-
Organisatoren Johannes Döller und 
Franz-Joseph Stift.

Details zur Anmeldung:
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